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Rechtsrat für alle –
wie der Zugang zum Recht
verbessert werden kann
Polen schafft 1.524 lokale Beratungsstellen –
England einen Leitfaden für Pro-bono-Mandate

Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und
Notarrecht an der Universität zu Köln, eine gemeinsame For-
schungseinrichtung der Universität zu Köln, des Deutschen
Anwaltvereins, der Bundesrechtsanwaltskammer und der
Bundesnotarkammer, informiert in einer losen Serie von
Kurzbeiträgen über aktuelle Entwicklungen in den Anwalt-
schaften aus dem benachbarten Ausland. Der Beitrag schließt
an AnwBl 2015, 778 an.

Polen: System der kostenlosen Rechtsberatung

Seit dem 1. Januar 2016 gilt das am 5. September 2015 aus-
gefertigte „Gesetz über die kostenlose Rechtsberatung und
Rechtsbildung“ in Polen. Kernstück des Gesetzes ist die
Schaffung eines landesweiten Systems der kostenlosen
Rechtsberatung. Es werden 1.524 lokale Beratungsstellen ein-
gerichtet, in denen bedürftige Bürger kostenlose rechtliche
Beratung im Zivil-, Arbeits-, Straf-, Verwaltungs-, Sozialver-
sicherungs-, Familien- und Steuerrecht außerhalb bezie-
hungsweises im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens in An-
spruch nehmen können. Über dieses neue System werden
die Bürger vom Justizministerium auf einer eigens dafür ge-
schaffenen Homepage ausführlich unterrichtet. So soll ver-
hindert werden, dass Bürger aus Angst vor der Kostenlast
von der Geltendmachung ihrer Rechte Abstand nehmen. Zu-
dem dient das Gesetz der Stärkung des Rechtsbewusstseins
der Bevölkerung, indem es die Aufklärung über unter ande-
rem die Möglichkeit der kostenlosen Rechtsberatung, Bürger-
rechte, Mediation und außergerichtliche Streitbeilegung vor-
sieht. Die Rechtsberatung richtet sich an bedürftige natürli-
che Personen. Darunter fallen vor allem solche Personen,
die in den letzten zwölf Monaten vor der Inanspruchnahme
Sozialhilfe bezogen haben, eine Großfamilienkarte besitzen,
unter 26 oder über 65 Jahre alt sind und Personen, die Opfer
von Naturkatastrophen geworden sind.

Inhaltlich umfasst die Rechtsberatung unter anderem die
Aufklärung über die der Person zustehenden Rechte und ihr
obliegenden Pflichten, eine Handlungsempfehlung, Hilfe-
stellung bei der Abfassung von außergerichtlichen Schriftsät-
zen sowie bei der Beantragung der Befreiung von den Ge-
richtsgebühren und der Bestellung eines Prozessbevollmäch-
tigten. Ausgeschlossen sind Angelegenheiten mit Bezug zu
einer gewerblichen Tätigkeit. Existenzgründer können die
Beratung jedoch in Anspruch nehmen. Die Einrichtung, Or-
ganisation und Leitung der Beratungsstellen ist Aufgabe der
den Gemeinden übergeordneten Bezirke, die diese eigenstän-
dig oder in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vorneh-
men. Die Anzahl der zu errichtenden Beratungsstellen richtet
sich nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Bezirks. Gesetz-
lich vorgeschrieben werden Öffnungszeiten von fünf Tagen

wöchentlich mit jeweils mindestens vier Stunden täglich.
Durchgeführt wird die Beratung von Rechtsanwälten und
Rechtsberatern, die auf der Grundlage eines Vertrages mit
dem jeweiligen Bezirk tätig werden. Die Einrichtung, Leitung
und Organisation der Hälfte der Beratungsstellen weisen die
Bezirke nach einem Ausschreibungs- und Bewerbungsver-
fahren geeigneten Nichtregierungsorganisationen zu. In von
diesen geführten Stellen können auch Steuerberater (in
nicht-gewerblichen Steuerfragen) und Absolventen rechtswis-
senschaftlicher Studiengänge, die über mindestens drei Jahre
Berufserfahrung verfügen, beraten. Die Finanzierung erfolgt
aus staatlichen Mitteln. (Kamilla Lupczyk)

England: Leitfaden zur Pro-bono-Arbeit

Der Pro-bono-Leitfaden der Law Society of England & Wales,
der Berufsorganisation der Solicitor in England und Wales,
stellt die Etablierung von ehrenamtlicher Arbeit in der Be-
rufspraxis schrittweise vor (abrufbar unter https://www.law
society.org.uk/support-services/documents/developing-pro-
bono-guide-and-toolkit-october-2015/). Anwälten wird mit
dem Leitfaden eine Hilfestellung zur Verankerung ehrenamt-
licher Arbeit in ihrer Kanzlei und zur Identifizierung der Be-
dürfnisse der Rechtssuchenden gegeben. Angeregt wird zum
Beispiel, in der Kanzlei einen Pro-bono-Koordinator oder ein
Komitee zu benennen, um ein einheitliches Management
der Pro- bono-Arbeit zu gewährleisten. Um den Rückhalt der
gesamten Kanzlei zu gewinnen, sei es wichtig, die Mitarbeiter
zu involvieren, indem sie über die Motive, Planung und Mit-
wirkungsmöglichkeiten informiert werden. Der Leitfaden be-
tont, dass eine Kanzlei sich vor Beginn der Pro-bono-Arbeit
über verschiedene Risikofaktoren bewusst werden muss.
Dazu gehören unter anderem die Höhe des einzuplanenden
Budgets, die erforderliche Anzahl an Mitarbeitern, die benö-
tigte Zeit, ausreichender Versicherungsschutz und die Abklä-
rung potenzieller Interessenkonflikte mit vergüteteten Man-
daten beziehungsweise Mandanten.

Die Law Society präsentiert in ihrem Leitfaden verschiede-
ne Modelle, wie Pro-bono-Arbeit angeboten werden kann. So
können Anwälte zum einen direkt von bedürftigen Mandan-
ten oder von Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) beauftragt werden. Hierbei kann auf gemeinnützige
Organisationen zurückgegriffen werden, die sich darauf spe-
zialisiert haben, Rechtssuchende an einen fachlich geeig-
neten Anwalt zu vermitteln. Bei einer solchen Vermittlung
können der rechtliche Schwerpunkt der Anwälte berücksich-
tigt und oft auch schon vorab der finanzielle Hintergrund so-
wie die Erfolgschancen des Mandats überprüft werden. Für
Stiftungen und NGOs ist insbesondere die Übernahme von
rechtlichen Recherche in bestimmten Projekten hilfreich.
Zum anderen können Rechtsanwälte ihre Dienste Rechts-
beratungszentren unentgeltlich zur Verfügung stellen. Diese
Beratungszentren bilden dann eine Anlaufstelle für bedürfti-
ge Rechtsuchende. In den Zentren findet die ehrenamtliche
Tätigkeit der Anwälte statt, wodurch ein Großteil der Organi-
sation innerhalb der Kanzlei wegfällt. (Friedrike Kothe)
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